
  
 

Die Vorsitzende      Bad Oldesloe, 27.10.2011 
des Bildungs-, Sozial- und Kulturausschusses 
der Stadt Bad Oldesloe 
 
 
 
 

Einladung 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
die 38. öffentliche Sitzung der Wahlperiode 2008–2013 für das Gremium 
 Bildungs-, Sozial- und Kulturausschuss der Stadt Bad Oldesloe findet statt am 
 

09.11.2011, um 19:00 Uhr 
im Sitzungszimmer 2.09 des Verwaltungsgebäudes, 
Markt 5 . 

 
Ich lade Sie hiermit zu dieser Sitzung ein und überreiche Ihnen die Tagesordnung mit 
Vorlagen. 
 
Sollten Sie verhindert sein, benachrichtigen Sie bitte die Ausschussvorsitzende und Ihre 
Stellvertretung durch Übermittlung der Sitzungsunterlagen. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
Sternberg 
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Tagesordnung 
 

 Öffentliche Tagesordnungspunkte  

1. Eröffnung der Sitzung  

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähig-
keit, Feststellung der Tagesordnung 

 

3. Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten Sitzung -  
öffentlicher Teil 

 

4. Einwohnerfragestunde  

5. Aktuelles aus den Fachbereichen  

6. Veranstaltungskonzept zum Jubiläum "200 Jahre Bad in  
Oldesloe" 

1322/2008-2013 

7. Berichte der Oldesloer Schulen über die Angebote der offenen 
Ganztagsschule Schuljahr 2010/2011 

1304/2008-2013 

8. Neues Beitragsordnungsmodell der Kindertagesstätten in  
Bad Oldesloe zum 1.1.2012 

1299/2008-2013 

9. Haushalt 2012, Haushaltskonsolidierung  

10. Mitteilungen/Anfragen  

   

 Nicht öffentliche Tagesordnungspunkte  

11. Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten Sitzung -  
nicht öffentlicher Teil 

 

12. Mitteilungen/Anfragen  

13. Beschlusskontrolle 38. BSKA am 09.11.2011 1302/2008-2013 
 
 
 
 
Darüber hinaus schlägt die Verwaltung vor, die Punkte 11 bis 13 nicht öffentlich zu  
beraten. 
 
 
Der Tagesordungspunkt 9 - Haushalt 2012, Haushaltskonsolidierung - wurde vorsorg-
lich in die Tagesordnung aufgenommen. 
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Stadt Bad Oldesloe 
Der Bürgermeister 
Stadtarchiv 
 

TOP 
 

Datum 
25.10.2011 

Aktenzeichen 
I.40.30 044.35; 023.144 
0030 

Drucksachen-Nr. 
1322/2008-2013 

 

Beschlussvorlage 
 

öffentlich 
 

Beratungsfolge 
Bildungs-, Sozial- und Kulturausschuss 
  
  

Sitzungsdatum 
09.11.2011 
  
  

 
 
 

Veranstaltungskonzept „200 Jahre Bad in Oldesloe“  

  
1. Sachverhalt 
 
Im Jahre 1813 erhielt der Apotheker Lorenzen die Erlaubnis, in Oldesloe ein Bad zu 
gründen. Dieses für Oldesloes Geschichte so bedeutsame Ereignis jährt sich im 
Jahre 2013 zum 200. Mal.  
 
Bereits im Jahr 2009 ist angeregt worden, das 100jährige Jubiläum der Verleihung 
des Titels „Bad“ an die Stadt Oldesloe im Jahr 1911 mit einer Veranstaltungsreihe zu 
begehen. In seiner Sitzung am 03.06.2009 beschloss der Bildungs-, Sozial- und 
Kulturausschuss allerdings, die geplante Maßnahme nicht umzusetzen. Stattdessen 
wurde beschlossen, „ein Themenjahr „Badgeschichte Bad Oldesloe“ in 2013 in einer 
noch zu ermittelnden Budgethöhe zu initiieren“. Gleichzeitig wurde der Bürgermeister 
beauftragt, die Konzeption und die finanziellen Auswirkungen rechtzeitig zu den 
Haushaltsberatungen für das Haushaltsjahr 2012 in 2011 darzustellen.  
 
Tatsächlich sind in der Sitzung des Bildungs-, Sozial- und Kulturausschusses vom 
07.09.2011 Budgetkosten von 30.000,00 € für den Haushalt 2012 und in Höhe von 
50.000,00 € für den Haushalt 2013 beantragt worden. Der Bildungs-, Sozial- und 
Kulturausschuss hat jedoch beschlossen, Mittel in den Haushalt 2012 und in den 
Haushalt 2013 erst nach der Vorlage eines Konzeptes einzustellen. 

Dieses Konzept liegt nun in seiner ersten Fassung vor (siehe Anlage). Es enthält die 
vorläufigen Veranstaltungsvorschläge wie sie von den im Kulturnetzwerk 
zusammengeschlossenen Vereinen, Institutionen und Einzelpersonen vorgeschlagen 
worden sind. Außerdem sind Anregungen des Archivs und des Stadtmarketings 
eingeflossen. 
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2. Finanzielle Auswirkungen 

 

Abschließende Aussagen zu den finanziellen Auswirkungen sind erst zu einem 
späteren Planungsstand verlässlich möglich. Zunächst bedarf es einer 
Grundsatzentscheidung, welchen Umfang die Veranstaltungen um das Jubiläum 
„200 Jahre Bad in Oldesloe“ annehmen sollen. 

 
3. Leitwerte 

 

Bad Oldesloe versteht sich als Bildungsstadt mit kultureller Identität. Die 
Veranstaltungsreihe „200 Jahre Bad in Oldesloe“ entspricht diesem Leitbild. 

 

4. Vorschlag zum Beschluss 
 

Der Bildungs-, Sozial- und Kulturausschuss beschließt 

 
a) Veranstaltungen zum 200jährigem Bestehen des Bades Oldesloe in einer 

später noch detaillierter zu ermittelnden Budgethöhe zu initiieren, jedoch in 
den Haushalt 2012 bereits 30.000,00 € für vorbereitende Planungen und in 
den Haushalt 2013 weitere 50.000,00 € einzustellen. Als Grundlage für den 
vorläufigen Planungsstand dient das vorgelegte Konzept. 

 
b) Auf die Ausrichtung von Veranstaltungen zum 200jährigen Bestehen des 

Oldesloer Bades zu verzichten. 
 
 
 
 
 
 
 
Tassilo von Bary  
Bürgermeister 
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Stadt Bad Oldesloe 
Der Bürgermeister 
Schulen, Sport und Kindertagesstätten 
 

Drucksachen-Nr. 
1304/2008-2013 
 

Datum 
10.10.2011 

Aktenzeichen 
III.60.1 023.144; 205.8 
      

TOP 
 

 

Berichtsvorlage 
 

öffentlich 
 

Beratungsfolge 
Bildungs-, Sozial- und Kulturausschuss 
  
  
  

Sitzungsdatum 
09.11.2011 
  
  
  

 
 
 
Berichte der Oldesloer Schulen über die Angebote der offenen Ganztagsschule 
Schuljahr 2010/2011   
 
1. Sachverhalt 
 
In seiner Sitzung am 10.10.2007 hat der Gleichstellungs-, Sozial- und Kulturausschuss 
beschlossen, dass eine Berichterstattung über die Ganztagsangebote der offenen 
Ganztagsschulen jeweils über das abgelaufene Schuljahr zum 30.09. des laufenden 
Jahres erfolgen soll und diese Berichte dem Bildungs-, Sozial- und Kulturausschuss 
vorzulegen sind. In seiner Sitzung am 02.12.2009 hat der BSKA die Verwaltung 
beauftragt, ein einheitliches Raster zur künftigen Darstellung der Berichte zu erstellen. 
 
Wie bereits zur Sitzung des BSKA am 01.12.2010 wurden die als Anlage beigefügten 
Berichte der Grundschule West, der Klaus-Groth-Schule, der Stadtschule und der 
Theodor-Storm-Schule nach dem von der Verwaltung erstellten einheitlichen Raster, 
basierend auf den auch im Verwendungsnachweis und Sachbericht für die 
Zuwendungen gemäß der Richtlinie des Ministeriums für Bildung und Kultur des Landes 
Schleswig-Holstein über die Förderung von Ganztagsangeboten an Offenen 
Ganztagsschulen nachzuweisenden Angaben, vorgelegt. 
 
2. Finanzielle Auswirkungen 
 
entfällt 
 
3. Leitwerte 
 
Die Angebote im Rahmen der Ganztagsschulen dienen den Leitwerten „Bad Oldesloe – 
die Bildungsstadt mit kultureller Identität“ sowie „Bad Oldesloe – die familienfreundliche 
Stadt der Generationen mit Tradition“. 
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4. Weiteres Vorgehen/Empfehlung 
 
Der Bildungs-, Sozial- und Kulturausschuss nimmt die Berichte der Oldesloer offenen 
Ganztagsschulen zur Kenntnis. 
 
Im Auftrag 
 
 
Thomas Sobczak 
Fachbereichsleiter 
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Stadt Bad Oldesloe 
Der Bürgermeister 
Schulen, Sport und Kindertagesstätten 
 

Drucksachen-Nr. 
1299/2008-2013 
 

Datum 
20.10.2011 

Aktenzeichen 
III.60.2 462.48; 023.144; 
022.3 0015 

TOP 
      

 

Beschlussvorlage 
 

öffentlich 
 

Beratungsfolge 
Bildungs-, Sozial- und Kulturausschuss 
Stadtverordnetenversammlung 
  
  

Sitzungsdatum 
09.11.2011 
28.11.2011 
  
  

 
 
 
Neues Beitragsordnungsmodell der Kindertagesstätten in Bad Oldesloe zum 
01.01.2012   
 
1. Sachverhalt 
 
In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 25.04.2005 wurde beschlossen, 
die Beitragsordnungen künftig sowohl im Bereich der Sozialstaffel als auch im Bereich 
der Regelstufen jährlich auf Grundlage der Betriebskostenabrechnungen des Vorjahres 
anzupassen. Die neuen Beitragsordnungen sollten jeweils zum Beginn des neuen 
Kindergartenjahres, also zum 01.08. eines Jahres angewandt werden.  
 
Die Verwaltung stellte jedoch vermehrt fest, dass es für die Träger der 
Kindertageseinrichtungen in den letzten Jahren deutlich schwieriger geworden ist, ihre 
Betriebskostenabrechnungen lt. den zwischen Stadt und Träger abgeschlossenen 
Finanzierungsverträgen zum 31.03 bzw. 30.04. eines Jahres bei der Stadt einzureichen. 
Daraufhin wurde in der Stadtverordnetenversammlung am 27.06.2011 beschlossen, die 
jährlich neu zu erarbeitenden Beitragsordnungen für die Kindertagesstätten in Bad 
Oldesloe zukünftig zum 01.01. eines Jahres anzuwenden, beginnend mit dem 
01.01.2012. 
 
Bei dem derzeitigen Beitragsordnungsmodell deckt der Sozialbeitrag 30 % der 
Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen. Zur Berechnung des Sozialbeitrages ist 
auf Grundlage der letzten Betriebskostenabrechnungen ein Durchschnittswert der 
Kosten aller Kindertageseinrichtungen pro Betreuungsstunde zu ermitteln, um eine 
entsprechende Abgrenzung des Sozialbeitrages S 19 zur Regelstufe R 1 zu erhalten. 
 
Oberhalb des Sozialbeitrages gibt es zur Zeit Regelbeiträge mit vier Stufen ( R1-R4) auf 
der Grundlage einheitlicher Betreuungsstundensätze. Ausgehend von dem 
Durchschnittswert (100 %) aller Einrichtungen ist der Höchstbeitrag der Regelstufe (R4) 
ab dem 01.08.2005 auf 140 % angehoben worden. Die Regelstufen  R 1 – R 3 stufen 
sich mit 130%, 120% und 110% entsprechend nach unten ab. 
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Aufgrund folgender Problematik bei der derzeit angewandten Beitragsordnung wurde 
eine Arbeitsgruppe bestehend aus Vertretern der Politik, der Verwaltung und einzelnen 
Trägern der Einrichtungen eingerichtet, die das Berechnungsmodell optimieren sollte: 
 
Bei einigen Trägern kann eine Abgrenzung des Sozialbeitrags  S 19 zur 1. Regelstufe 
nicht mehr eingehalten werden, da die Betriebskosten mittlerweile zu stark angestiegen 
sind und somit die Regelstufe R 1 niedriger wäre als der Sozialbeitrag. 
 
Derzeit ist die wettbewerbsfreie Auswahl einer Kindertagesstätte nur im höheren 
Einkommensbereich (Regelstufen) möglich. Im niedrigen Einkommensbereich 
(Sozialstaffel) bestehen individuelle Elternbeiträge. 
 
Weiterhin ist festzustellen, dass den Oldesloer Einrichtungen durch die politisch 
beschlossene Festlegung des Sozialbeitrages S 19 auf 30 % der Betriebskosten einer 
Einrichtung Einnahmen entgehen, da der Kreis Stormarn im Bereich der Sozialstaffel 
bei der Stufe S 19 einen Ausgleich bis zu 37,5 % der Betriebskosten tragen würde. Dies 
hat wiederum unmittelbare Auswirkungen auf die Höhe der Betriebskostenzuschüsse 
seitens der Stadt Bad Oldesloe. 
 
Im Hinblick auf diese Problematik wurde von der Arbeitsgruppe folgendes neues 
Beitragsmodell entwickelt: 
 
Der Sozialbeitrag soll jährlich um 2 % von derzeit 30% auf 37,5% erhöht werden. 
(01.01.2012= 32% / 01.01.2013= 34% / 01.01.2014= 36% / 01.01.2015= 37,5%). 
 
Die vier Regelstufen R1 – R 4 sollen durch eine Regelstufe ( R 1) ersetzt werden, da es 
in den Regelstufen R 1 – R 3 nur wenige Beitragszahler gibt. Die jetzige Regelstufe R 4, 
zukünftig R 1, soll von derzeit 140% stufenweise so abgesenkt wird, dass der derzeitige 
Elternbeitrag nicht gravierend verändert wird. Da sich durch die Steigerung des 
Sozialbeitrages der Stundensatz erhöht,  ist eine stufenweise Absenkung der 
Regelstufe unerlässlich. Ausgehend von dem Durchschnittswert (100%) aller 
Einrichtungen sollte der Höchstbeitrag der Regelstufe (R1) ab dem 01.01.2015 auf  
115% abgesenkt werden. 
 
Da durch den Wegfall der Regelstufen  R 1 - R 3 eine unverhältnismäßige Erhöhung 
der Kindergartenbeiträge auf die Eltern in diesen Regelstufen zukommen würde, wird 
für diese Eltern eine Übergangsregelung eingeführt. Dabei wird für die Regelstufen R1 
– R 3 eine Zwischenstufe R1 eingesetzt, die prozentual die Hälfte der höchsten 
Regelstufe darstellt (R 2). Die Übergangsregelung wird für die Jahre 2012 – 2014 
eingeführt,  da dann die Betreuungszeit für diese Kinder endet. Gleiches gilt auch für 
die Neuanträge, da hier in den ersten drei Jahren der Abstand prozentual von der 
Sozialstaffel zur Regelstufe zu gravierend wäre. Ab 01.01.2015 wird es dann nur noch 
eine Regelstufe geben (s.h. Anlage 1 und 2). 
 
Die in den Anlagen 1 und 2 dargestellten Elternbeiträge für das Jahr 2012 ff. sind auf 
Grundlage der Betriebskostenabrechnungen 2010 berechnet. Somit sind hier für das 
Jahr 2012 bereits die tatsächlichen Elternbeiträge dargestellt. Ab dem Jahr 2013 
werden sich durch die jährliche Neuberechnung der Beitragsordnungen auf Grund der 
Entwicklung der jeweiligen Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen die 
Elternbeiträge verändern.  
 
Das neue Beitragsordnungsmodell wurde den Trägern sowie den jeweils gewählten 
Elternbeiratsvorsitzenden der einzelnen Einrichtungen am 29.09.2011 vorgestellt. 
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Beitragsordnung Stoppelhopser II (vorher Stoppelhopser III)  
 
In der Sitzung des BSKA am 02.07.2008 wurde für die Tagespflegestelle Stoppelhopser 
II ein neues Finanzierungsmodell analog der Finanzierung der Kindertagesstätten sowie 
erstmals die Erstellung einer eigenen Beitragsordnung mit vier Regelbeiträgen über 
dem Sozialbeitrag beschlossen (vgl. Drucksachen Nr. 0026/2008-2013 für den BSKA 
am 02.07.2008). Die neue Regelung der Beitragsordnung sollte auch hier angewandt 
werden nur mit einer eigenen individuellen Regelstufe (Anlage 2). 
 
Beitragsordnung Familienzentrum OASE 
 
Da das Familienzentrum OASE mit den anderen Kindertageseinrichtungen im 
Elementarbereich aufgrund der Betreuungsstunden ( wöchentlich 12 Stunden) und der 
Betriebskosten nicht vergleichbar ist, sollte auch hier eine eigene Beitragsordnung mit 
einer eigenen individuellen Regelstufe zum 01.01.2012 beschlossen werden (s.h. 
Anlage 2). 
 
Beitragsordnung Krippenbereich 
 
Im Rahmen der Einrichtung von Kinderbetreuung für unter Dreijährige in Form von 
Krippengruppen in den Oldesloer Kindertagesstätten wurde abschließend in der 
Stadtverordnetenversammlung am 28.04.2008 beschlossen (vgl. Sitzungsvorlage vom 
26.03.2008 für den Gleichstellungs- Sozial- und Kulturausschuss am 09.04.2008), für 
diesen Bereich eine eigene Beitragsordnung zu erstellen. Da die Kosten pro 
Betreuungsstunde im U-3 Bereich aufgrund des höheren Personalschlüssel und der 
geringeren Anzahl der Kinder pro Gruppe deutlich höher sind als im  
Kindergartenbereich, würde eine gemeinsame Beitragsordnung für den Kindergarten- 
und den U3-Bereich, die Eltern der 3 – 6jährigen Kinder unverhältnismäßig belasten.  
 
Zum Kindergartenjahr 2010/2011 wurde erstmals eine gemeinsame Beitragsordnung für 
die bereits zum 01.09.2009 in Betrieb genommenen zwei Krippengruppen in der Ev.-
luth. Kindertageseinrichtung Masurenweg sowie die zum Kindergartenjahr 2010/2011 
geplanten Krippengruppen in der Einrichtung Moordamm erstellt. 
 
Zum 01.01.2012 wird die gemeinsame Beitragsordnung durch zwei Krippengruppen in 
der Ev.-luth Kindertageseinrichtung Ehmkenberg ergänzt.    
 
Das neue Beitragsordnungsmodell sollte auch hier analog zum Elementarbereich 
angewandt werden unter der Berücksichtigung der erhöhten Kosten pro 
Betreuungsstunde (s.h. Anlage 2). 
 
Beitragsordnung Möhlenbecker Weg / altersgemischte Gruppe 
 
In der Kindertagesstätte Möhlenbecker Weg gibt es derzeit keine gesonderten 
Elternbeiträge für die unter 3jährigen Kinder in der altersgemischten Gruppe. Diese 
Kinder zahlen den gleichen Betrag wie die 3 – 6 jährigen. Da es bis jetzt noch keine 
vergleichbare Einrichtung mit einer altergemischten Gruppe gab, hat man für diese 
Kinder den gleichen Beitrag wie im Elementarbereich erhoben. Im Sinne der 
Gleichberechtigung zur altersgemischten Gruppe im Kindergarten Moordamm, die zum 
01.08.2010 in Betrieb genommen wurde und deren Eltern für diese Kinder einen 
Krippenbeitrag zahlen , sollten die Eltern auch hier einen Krippenbeitrag leisten.  
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Für die Kindertagesstätte Möhlenbecker Weg sollte daher eine eigene Beitragsordnung 
für den Krippenbereich mit einer Regelstufe über dem Sozialbeitrag auf Grundlage des 
Durchschnittwertes aller Krippeneinrichtungen (5 Kinder in der altersgemischten 
Gruppe) zum 01.01.2012 erstellt werden. 
 
2. Finanzielle Auswirkungen 
 
Bei dem Produktsachkonto 36500.5318000 (Tageseinrichtungen für Kinder/ 
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche) kommt es ab 2012 zu 
Minderausgaben, da sich der städtische Zuschuss im Rahmen der 
Betriebskostenabrechnungen in den kommenden vier Jahren durchschnittlich jährlich 
um ca. 117.000,00 Euro verringert. 
 
Die Mehreinnahmen durch die Erhöhung der Elternbeiträge stellen sich wie folgt dar: 
 
Jahr Sozialbeitrag Mehreinnahmen 

% 
Mehreinnahmen 
in Euro 

Elternanteil   
30 % 

Kreisanteil   
70 % 

2012 32 %   6,67 %   48.024,00  14.407,20    33.616,80
2013 34 % 13,33 %   95.976,00  28.792,80    67.183,20
2014 36 % 20,00 % 144.000,00  43.200,00  100.800,00
2015 37,5 % 25,00 % 180.000,00  54.000,00  126.000,00 
Gesamt   468.000,00 140.400,00  327.600,00
 
 
Die in der Arbeitsgruppe vetretenen politischen Vertreter haben signalisiert, die 
Mehreinnahmen der Elternbeiträge für die von den Trägern beantragte Budgeterhöhung 
im Sachkostenbereich zu verwenden. Hierzu wird die Verwaltung voraussichtlich für die 
Sitzung des Bildungs- Sozial- und Kulturausschusses am 07.12.2011 eine gesonderte 
Sitzungsvorlage erstellen. 
 
3. Leitwerte 
 
Die jährliche Neuberechnung der Beitragsordnungen für die Kindertagesstätten der 
Stadt Bad Oldesloe dient der Weiterentwicklung der Kinderbetreuung und entspricht 
damit dem Leitwert „Bad Oldesloe – die familienfreundliche Stadt der Generationen mit 
Tradition“. 
 
 
4. Vorschlag zum  Beschluss 
 
Der Bildungs- Sozial- und Kulturausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung 
/ die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
 

1. Zum 01.01.2012 ist eine Änderung des Beitragsordnungsmodells der        
Kindertageseinrichtungen in Bad Oldesloe vorzunehmen. 

 
2. Der Sozialbeitrag S 19 wird jährlich (2012/2013/2014) stufenweise um 2% bzw. 

im letzten Jahr (2015) um 1,5% von derzeit 30% auf 37,5 % erhöht. 
 

3. Die Regelstufen R1 – R4 werden ab dem 01.01.2015 durch eine Regelstufe 
ersetzt, wobei die jetzige Regelstufe R 4, zukünftig R 1 von derzeit 140% 
stufenweise so abgesenkt wird, dass sie ausgehend von dem Durchschnittswert 
aller Einrichtungen 115% erreicht hat. 
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4. Für die Jahre 2012 – 2014 wird für die Regelstufen R 1 – R 3 eine 

Übergangsregelung eingeführt. Dabei wird für die Regelstufen R 1 – R 3 eine 
Zwischenstufe (R 1) eingesetzt, die prozentual die Hälfte der höchsten 
Regelstufe (R 2) darstellt. 

 
5. Die Verwaltung wird beauftragt, für das Familienzentrum OASE eine eigene 

Beitragsordnung mit zwei individuellen Regelstufen bis zum Jahr 2014, ab dem 
Jahr 2015 mit einer individuellen Regelstufe über dem Sozialbeitrag zu erstellen. 
Für die altersgemischte Gruppe in der Kindertagesstätte Möhlenbecker Weg wird 
eine eigene Beitragsordnung mit zwei Regelstufen bis zum Jahr 2014, ab dem 
Jahr 2015 mit einer Regelstufe über dem Sozialbeitrag auf Grundlage des 
Durchschnittswertes aller Krippeneinrichtungen erstellt. 

 
6. Die Verwaltung wird beauftragt, die Träger der Einrichtungen anzuschreiben und 

ihnen zu empfehlen, die neuen Beitragsordnungen dahingehend anzuwenden, 
dass ab dem 01.01.2012 die neuen Beiträge erhoben werden können. 

 
7. Die jährliche Neuberechnung der Beitragsordnungen ist dem Bildungs- Sozial- 

und Kulturausschuss künftig zur Kenntnis vorzulegen, eine Beschlussfassung 
durch den Bildungs- Sozial- und Kulturausschuss und der 
Stadtverordnetenversammlung ist nicht mehr erforderlich. 

 
8. Die durch die Erhöhung der Beitragsordnungen erzielten Minderausgaben in 

Höhe von jährlich rund 117.000 Euro sollen für die von den Trägern beantragte 
Budgeterhöhung verwendet werden. Die Verwaltung wird beauftragt, dem 
Bildungs- Sozial- und Kulturausschuss einen Lösungsvorschlag zu unterbreiten. 

 

Im Auftrag 
 
 
Thomas Sobczak 
Fachbereichsleiter 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Entwicklung der Sozial- und Regelbeiträge 2010 - 2015
    Sozialbeiträge 30%/32%/34%/36%/37,5% (Betriebskosten 2010)

Regelstufen 140% 117% 133% 114% 127% 111% 121% 115%

Kindertages-

stätten

30% R1 R2 R3 R4 30% R1 32% R 1 R 2 34% R 1 R 2 36% R 1 R 2 37,5% R1
DRK/Wichtelh. 4 93,24 107,00 116,00 126,00 135,00 96,60 132,00 103,32 117,00 133,00 109,48 122,00 135,00 115,92 125,00 136,00 120,75 135,00
St. Vicelin 4 89,88 104,03 110,97 117,90 124,84 130,04
DRK (mit Hort) 4,5 105,84 120,00 130,00 142,00 152,00 108,68 148,00 116,24 131,00 149,00 123,17 137,00 152,00 130,42 141,00 153,00 135,85 152,00
Stoppelhopser I 4,5 88,83 87,53 93,36 99,20 105,04 109,41
Muckestutz 5 116,55 133,00 145,00 158,00 169,00 121,54 165,00 129,64 146,00 166,00 137,75 152,00 169,00 145,85 156,00 170,00 151,93 169,00
Moordamm 5 110,25 106,41 113,50 120,60 127,69 133,01
ev. Kirche 5 129,15 127,05 135,45 143,99 152,46 158,81
Spatzennest 5 114,45 119,77 127,75 135,74 143,72 149,71
Luftballon 5 96,60 109,26 116,55 123,83 131,11 136,58
Waldorfkinderg. 5,5 125,90 147,00 159,00 173,00 186,00 107,57 181,00 114,74 161,00 182,00 121,91 167,00 186,00 129,08 160,00 187,00 134,46 186,00
ev. Kirche 6 163,80 160,00 174,00 189,00 203,00 152,46 198,00 162,54 175,00 199,00 172,79 183,00 203,00 182,95 188,00 204,00 190,58 203,00
Brummkreisel 6 149,94 152,86 163,05 173,24 183,43 191,08
DRK 6 141,12 144,90 154,98 164,22 173,88 181,13
Stoppelhopser I+II 6 118,44 116,63 124,41 132,18 139,96 145,79
St. Vicelin 6 134,82 156,07 166,47 176,88 187,28 195,09
Spatzennest 6,5 148,79 173,00 188,00 205,00 220,00 155,67 214,00 166,06 190,00 216,00 176,43 198,00 220,00 186,80 203,00 221,00 194,59 220,00
Brummkreisel 6,5 162,04 165,59 176,62 187,67 198,71 206,99
ev. Kirche/Mas. 8 199,92 213,00 232,00 252,00 270,00 203,28 264,00 216,72 234,00 265,00 230,38 244,00 270,00 243,94 250,00 272,00 254,10 270,00
Brummkreisel 8,5 212,42 227,00 246,00 268,00 287,00 216,51 280,00 230,94 248,00 282,00 245,38 259,00 287,00 259,81 266,00 289,00 270,64 287,00
ev.Kirche/Arche N. 8,6 218,53 229,00 249,00 271,00 291,00 218,53 284,00 232,97 251,00 285,00 247,67 262,00 291,00 262,24 269,00 293,00 273,16 291,00
DRK 9 211,68 240,00 261,00 284,00 304,00 217,35 297,00 232,47 263,00 299,00 246,33 274,00 304,00 260,82 282,00 306,00 271,69 304,00
Moordamm 9 198,45 191,54 204,31 217,08 229,85 239,43
Stoppelhopser I 9 177,66 175,01 186,68 198,34 210,01 218,76

Anlage 1

2014
Sozialbeitrag 
(Stds. 1,27)

Sozialbeitrag 
(Stds. 1,34)

in Euro in Euro

2015
Sozialbeitrag 
(Stds. 1,40)

in Euro
Sozialbeitrag (Stundensatz 1,15)

2010/ AKTUELL

in Euro

Sozialbeitrag 
(Stds. 1,19)

in Euro

2012 2013

                  einheitliche Regelstufen Elementar

Betr.
Stunden
an 5 
Tagen

2011
Sozialbeitrag 
(Stds. 1,12)

in Euro



Entwicklung der Sozial- und Regelbeiträge 2010 - 2015
Sozialbeiträge 30%/32%/34%/36%/37,5% (Betriebskosten 2010)

Regelstufen 140% 117% 133% 114% 127% 111% 121% 115%

Kindertages-   

stätten

30% R1 R2 R3 R4 30% R1 32% R 1 R 2 34% R 1 R 2 36% R 1 R 2 37,5% R1

Krippe Mas. an 5 T. 6 Std. 240,66 252,00 275,00 299,00 321,00 231,84 321,00 248,22 287,00 326,00 262,75 297,00 331,00 278,21 306,00 334,00 289,80 331,00
Krippe Ehmk. an 5 T. 6 Std. 231,84 248,22 262,75 278,21 289,80
Krippe Moord. an 5 T. 6 Std. 216,72 224,86 239,85 254,84 269,83 281,07

Krippe Mas. an 5 T. 9 Std. 360,00 378,00 412,00 448,00 482,00 347,76 482,00 372,33 431,00 490,00 394,13 446,00 497,00 417,31 459,00 501,00 434,70 497,00
Krippe Ehmk. an 5 T. 9 Std. 347,76 372,33 394,13 417,31 434,70
Krippe Moord. an 5 T. 9 Std. 325,08 336,80 359,26 381,71 404,16 421,00
Möhlenb. Weg an 5 T. 9 Std. 349,59 372,86 396,20 419,51 436,99

individuelle Regelstufen
Stoppelh. II an 5 T. 9 Std. 283,50 312,00 340,00 369,00 397,00 297,70 418,00 317,56 372,00 421,00 337,39 380,00 429,00 357,24 397,00 433,00 372,13 429,00

(Stds.) 1,58 1,68 1,79 1,89 1,97

OASE an 2 T. 6 Std. 73,58 64,00 70,00 76,00 81,00 66,23 92,00 70,64 83,00 94,00 75,06 86,00 95,00 88,00 96,00 82,79 95,00
(Stds.) 64,00 1,31 1,40 1,49 1,58 1,64

Anlage 2

Betreuungs-
stunden

2011
Sozialbeitrag 
(Stds. 1,82)

in Euroin Euro in Euro

2012

in Euro

2013

in Euro

2015
Sozialbeitrag 
(Stds. 2,29)

in Euro

einheitliche Regelstufen Krippe

2014
Sozialbeitrag 
(Stds. 2,07)

Sozialbeitrag 
(Stds. 2,19)Sozialbeitrag (Stundensatz 1,82)

2010/ AKTUELL
Sozialbeitrag 
(Stds. 1,95)
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